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RS OGH 1958/7/10 6Ob162/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.07.1958

Norm

ABGB §1402

ABGB §1435

Rechtssatz

Der durch einen Betrag des Anweisungsempfängers (Fälschung der laut Akkreditiv vorzulegenden Frachtdokumente)

zur Annahme veranlaßte Angewiesene, kann sich durch Erlag der vom Anweisenden empfangenen Deckung zu Gericht

wegen zweifelhafter Rechtslage gegenüber Anweisenden und Anweisungsempfänger befreien.
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